
  

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Süd 
Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Süd 

Müllnerstraße 59 – 06667 Weißenfels  

Öffentliche Bekanntmachung 

Vorzeitige Ausführungsanordnung 

vom 18.12.2025 

 

Bodenordnungsverfahren:  Altenroda 

Landkreis:    Burgenlandkreis 

Verfahrens-Nr.:   611-44 BLK012 

I. Anordnung 

Das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Süd ordnet die vorzeitige Ausführung 

des Bodenordnungsplanes vom 26.07.2022 und seinen vier Nachträgen im Bodenordnungs-

verfahren Altenroda, Verf.-Nr.: 611-44 BLK012 gemäß § 63 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) 

an. 

Der Zeitpunkt des Eintritts des neuen Rechtszustandes wird auf den 30.01.2026, 0.00 Uhr fest-

gesetzt. 

Mit diesem Zeitpunkt geht das Eigentum an den neuen Grundstücken auf die Empfänger über. 

Der im Bodenordnungsplan und seinen Nachträgen vorgesehene neue Rechtszustand tritt an 

die Stelle des bisherigen Rechtszustandes. 

Hinsichtlich der Rechte an den alten Grundstücken und der diese Grundstücke betreffenden 

Rechtsverhältnisse, die nicht aufgehoben werden, treten die neuen Grundstücke an die Stelle 

der alten Grundstücke. Die örtlich gebundenen öffentlichen Lasten, die auf den alten Grundstü-

cken ruhen, gehen auf die in deren örtlicher Lage ausgewiesenen neuen Grundstücke über (§ 

68 Abs. 1 FlurbG). 

Der Übergang des Besitzes, der Verwaltung und der Nutzung der neuen Grundstücke wurde 

bereits durch die Überleitungsbestimmungen zu der vorläufigen Besitzeinweisung geregelt. So-

weit die im Bodenordnungsplan und in den Nachträgen 1, 2, 3 und 4 zugeteilten Grundstücke 

geändert worden sind, wird hiermit angeordnet, dass gemäß § 62 Abs. 2 FlurbG Besitz, Ver-

waltung und Nutzung der geänderten neuen Grundstücke mit Eintritt des neuen Rechtszustan-

des auf die Empfänger übergehen. Hierfür gelten die Überleitungsbestimmungen sinngemäß. 

Mit dieser vorzeitigen Ausführungsanordnung enden die rechtlichen Wirkungen der vorläufigen 

Besitzeinweisung. 

Mit der vorzeitigen Ausführungsanordnung entfallen die Verfügungsbeschränkungen gem. § 34 

FlurbG. 

Anträge auf Festsetzungen von Leistungen und Ausgleichen nach § 69 FlurbG (Nießbrauch) 

und § 70 FlurbG (Pacht) können, mangels einer Einigung zwischen den Vertragspartnern, ge-

mäß § 71 FlurbG innerhalb von drei Monaten nach Erlass dieser Anordnung beim Amt für Land-

wirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Süd gestellt werden. 
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II. Begründung  

Die Voraussetzungen nach § 61 Abs. 1 des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes (LwAnpG) in 

der Fassung vom 03. Juli 1991 (BGBl S. 1418), zuletzt geändert durch Artikel 40 des Gesetzes 

vom 23. Juli 2013 (BGBl. S.2586) und nach § 63 (1) FlurbG liegen vor.  

Der Bodenordnungsplan sowie seine Nachträge sind den Beteiligten bekannt gegeben worden. 

Die gegen den Bodenordnungsplan eingelegten begründeten Widersprüche wurde abgeholfen. 

Die verbliebenen Widersprüche, denen nicht abgeholfen werden konnte, wurden der Oberen 

Flurbereinigungsbehörde beim Landesverwaltungsamt zur Entscheidung vorgelegt. Aus einem 

längeren Aufschub der Ausführung des Bodenordnungsplanes würden den übrigen Beteiligten 

voraussichtlich erhebliche Nachteile erwachsen, da besonders 

- der gesamte rechtsgeschäftliche Grundstücksverkehr im Bodenordnungsgebiet erheblich er-

schwert wäre 

- die Aufnahme von dinglich gesicherten Darlehen zu Bauzwecken bis zur Eintragung der Ab-

findungsgrundstücke in das Grundbuch nicht bzw. nur erschwert möglich wäre 

- das Grundbuch nach § 82 FlurbG im Interesse verschiedener Antragsteller nicht vorzeitig be-

richtigt werden könnte 

Über die Interessen der Beteiligten hinaus besteht auch ein erhebliches öffentliches Interesse 

daran, dass der im Bodenordnungsplan vorgesehene neue Rechtszustand durch die vorzeitige 

Ausführungsanordnung schnellstmöglich herbeigeführt wird. Denn nur durch Weiterführung des 

Verfahrens wird der Rechtsfrieden gewährleistet, der durch die - mit dieser Anordnung herbei-

geführten - Rechtssicherheit für die Beteiligten und die Allgemeinheit entsteht. 

III. Hinweise 

Soweit der Bodenordnungsplan noch bestandskräftig geändert wird, wirkt die Änderung auf den 

in der Anordnung festgesetzten Zeitpunkt zurück. 

IV. Datenschutzrechtliche Hinweise 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten, die im Rahmen des gesetzlichen Auftrages 

nach dem Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) zu erfolgen hat, wird nach Maßgabe der geltenden 

datenschutzrechtlichen Regelungen vorgenommen. Weitergehende Informationen sind unter 

http://lsaurl.de/alffsueddsgvo zu finden. 

V. Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Ausführungsanordnung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-

spruch beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Süd, Müllnerstraße 59, 06667 

Weißenfels erhoben werden.  
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